
Von: Carsten Zinn <kommunal@gmx.de>

An: <a.fellner@eberswalde.de>
CC: <s.leuschner@eberswalde.de>, Heike Köhler <h.koehler@eberswalde.de>, Iri...
Datum: 24.06.2020 16:11
Betreff: Schreiben RA Greullich bzgl.  Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Eberswalde: Bericht über die fr
ühzeitige Beteiligung/Beschluss über die öffentliche Auslegung u.a. mit HUNDEAUSLAUFTREFF BELLODROM / Sitzung der
StVV am 25. Juni 2020
Anlagen: 3830 Dr. Nicodem SS an Hr. Zinn 24.06.2020.pdf; Herr Carsten Zinn.vcf

Sehr geehrter Herr Kollege StVV-Vorsitzender Hoeck,

                    sehr geehrte Frau Dezernentin und Vizebürgermeisterin Fellner,

nach telefonischer Rücksprache mit Herrn Rechtsanwalt Greulich bitte ich höflichst das im Anhang 

befindliche sach-und fachbezogene Schreiben zur zeitnahen Kenntnis zu nehmen und zum informellen Bestandteil 

im relevanten Tagesordnungspunkt der öfftlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 25.Juni 2020 zu 

machen.

Gleiches gilt für das umgehende Einstellen in das elektronische Bürgerinformationssystem der 

Stadtverordnetenversammlung Eberswalde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -CARSTEN ZINN-    

seit  2008  STADTVERORDNETER

fraktions-,partei-und bündnisloses Mitglied der STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG EBERSWALDE in der

 6. kommunalen WAHLPERIODE 2019-2024

 c/o FRANKFURTER ALLEE  57, 16227 EBERSWALDE, ORTSTEIL BRANDENBURGISCHES VIERTEL

MOBIL: 0170/20-29-881 

MAIL: kommunal@gmx.de

 Gesendet: Mittwoch, 24. Juni 2020 um 14:46 Uhr
 Von: "Rechtsanwalt Thomas Greulich" <RA.ThomasGreulich@t-online.de>

 An: "Carsten Zinn" <kommunal@gmx.de>

 Betreff: AW: 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Eberswalde: Bericht über die frühzeitige 

Beteiligung/Beschluss über die öffentliche Auslegung /Sitzung der StVV am 25. JUNI U.A. mit

 HUNDEAUSLAUFTREFF BELLODROM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Sehr geehrter Herr Zinn,

wie von Ihnen gewünscht habe ich zu der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Eberswalde mal etwas 

zu Papier gebracht. Mein Schreiben finden Sie im Anhang zu dieser Mail.

 Mit freundlichen Grüßen

 Thomas Greulich

 -Rechtsanwalt-
 Ich erlaube mir meine Absenderdaten wie folgt, bekannt zu geben:

 Rechtsanwaltskanzlei

Prescher
ANLAGE 009



Rechtsanwalt Thomas Greulich

 Karl-Marx-Platz 09
 in D-16225 Eberswalde
 Telefon: (03334) 24092
 Telefax: (03334) 237806
 E-mail: info@eberswalder-rechthaber.de
 Internet: www.eberswalder-rechthaber.de

 -----Original-Nachricht-----

Betreff: 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Eberswalde: Bericht über die frühzeitige 

Beteiligung/Beschluss über die öffentliche Auslegung /Sitzung der StVV am 25. JUNI

 u.a. mit  HUNDEAUSLAUFTREFF BELLODROM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Datum: 2020-06-21T15:34:26+0200

 Von: "Carsten Zinn" <kommunal@gmx.de>

An: "Carsten Zinn" <kommunal@gmx.de>

                      Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Greulich,

                      sehr geehrte Frau Dr.Nicodem, 

 nochmals og. Beschlußvorlage zu ihrer zeitnahen informellen Kenntnisnahme.

Dies ist mit der herzlichen Bitte verbunden den BELLODROM-TEIL sorgfältig sachlich-und fachlich zu 

 verinnerlichen und mir spätestens bis Mittwoch schriftliche SIGNALE zu senden sollte sich EINIGES nicht im 

GRÜNEN BEREICH befinden bzw. bewegen.

 DANN würde ich dies in der kommenden Sitzung der StVV am DONNERSTAG den 25. JUNI 2020  in der 

STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG im relevanten TOP thematisieren und dies auch zum SITZUNGSPROTOKOLL  geben. 

 Das würde selbstverständlich auch für andere Sachverhalte zutreffen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Gesendet: Sonntag, 31. Mai 2020 um 23:01 Uhr
 Von: "Carsten Zinn" <kommunal@gmx.de>

 An: "Carsten Zinn" <kommunal@gmx.de>

 Betreff: U.A. mitHUNDEAUSLAUFTREFF BELLODROM/

2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Eberswalde Bericht über die frühzeitige Beteiligung/Beschluss 

über  die öffentliche Auslegung /Sitzung des ASWU am 9. Juni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Beschlussvorlage:BV/0219/2020

 https://sessionnet.eberswalde.de/sessionnet/bi/si0057.php?__ksinr=1112 
  https://sessionnet.eberswalde.de/sessionnet/bi/vo0050.php?__kvonr=2742
  8 Dokumente( HIER ANKLICKEN)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Freundlichst  verbleibt    

-CARSTEN ZINN-    

 seit  2008  STADTVERORDNETER

 fraktions-,partei-und bündnisloses Mitglied der STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG EBERSWALDE in der

6. kommunalen WAHLPERIODE 2019-2024



c/o FRANKFURTER ALLEE  57, 16227 EBERSWALDE, ORTSTEIL BRANDENBURGISCHES VIERTEL

 MOBIL: 0170/20-29-881 
 MAIL: kommunal@gmx.de
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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24.06_2020

Dr. Karin Nicodem ./. Stadt fberswalde
hier: Sl€llungnahm€ zur Beschlussvodage zur 2. Änderung des Flächennutzungsplane§ aler
Stadt Eb€rcwalde hinsichtlich des Bauvorhabens Teilfläche tr'- Hund€treff,,Be ;drom.,

SehI geehter Hen Zinn,

zunächst möchte ich mich, auch ausdrücklich im Namen von Frau Dr. Nicodem, für lhre umfassende
und vertrauliche Zusammenarbeit bedanken. lhre Nachrichten über den Fortgang und den Stand des 2.
Anderungsverfahrens des llächennutzungsplanes der Stadt Eberswalde h;be; wir regelmäßig und
gerne verfolgt. Es ist wesentlich Ihrem Engagement zu verdanken, dass es Hofrnung füi das
,,Bellodrcm" gibt. Hielfiir nochmals vielen Dank!

Nunmehr soll die Stadtverordnetenversammlung am 25.06.2020 der, Beschluss über die öffentliche
Auslegung der 2. Anderung des Flächennutzung;planes der Stadt Eberswalde fassen. Hierzu wiral der
Stadtvercrdnetenversammlung der Entwud der 2. Anderung des Flächennutzungsplanes der Stadt
Eberswalde und seiner Begründung in der vorliegenden Fassung vom 12.05.2020 mit Maßgabe der
Synopse vom 15.04.2020 vorgelegt.

Mit Ihrer E-Mail yom 21.06.2020 baten Sie uns hierzu vertraulich Ihnen gegentiber Stellung zu

Ich konnte die Angelegenheit mit Frau Dr Nicodem in der Zwischenzeit besprechen und teile Ihnen
hierzu folgendes mit:

Den Einwzlnden des ZWA Eberswalde (Seite 6, lfd. Nr. T3.6) entnehmen wir erstrnalig, dass das
Plangebiet, das ,,Bel1odrom", in der Wasserschutzzone IIIA des Wasserwerks Finow liegr.
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Der Stellungnahme des Landesbetrieb Forst Brandenburg (Seite 21 lfd. Nr. T14.6) sind die bisher
bekannten Binwendungen zu entnehmen, insbesondere dass eine forstrechtliche
Kompensationsmaßnahme notwondig sein soll. Die hierfür von lrau Dr. Nioodem aufzubringenden
Kosten werden erheblich sein, Es wäre dahor schön. wenn der Landesbchieb Forst hier etwas
Entgegenkommen zeiqen könnte und den Umfanq der Kompe.sationsmaßnahme herabsetzen könnte.
da der eiqentliche Wald auf dem ..Bellodrom" ja bestehen bleibt. Unabhälngig davon hatte die Stadt
Eberswalde seinerzeit Frau Dr Nicodem angeboten, entsprechende Komponsationsflächen zur
Verftigung zu stellen. Hierzu lag seineEeit der Baugenehmigung ein Vertragsentwuf zwischen ihr und
der Stadt Eberswalde mit Stand vom 27.12.2016 bei. Hier fragt sich, ob die Stadt Eberswalde an ihrem
Aneebot festhält und lrau Dr. Nicodem Ausgleichsflächen zur VerfüEung stellen könnte.
Weiter wendet der Landesbehieb Forst Brandenbug ein, dass die An- und Abfahrten mit
Icaftfahzeugen zum Hundeheff rechtlich ungeklht sei.
Hier möchten wir auf folgendes hinweisen:
Im gegenständlichen Kaufi/erhag zwischen Frau Dr. Nicodem und der Stadt Eberswalde wurden 2
Zuwegungen zum ,,Bellodrom-Gnrndstück" festgeschrieben. Ein sog. Rettungsweg, der kommend von
der Thomas-Mann-Shaße geradeaus fortgeführt zum crundstück ,,Bellodrom,, füh(. Dieser Weg ist
nach wie vor mit Betonplatten ausgelegt und grundsätzlich für den Verkehr mit Autos geeignet.
Da Frau Nicodem diesen Weg bisher jedoch nur als Rettungsweg nutzen kann, wurde weiter im
Vertrag vereinbart, dass die eigentliche Zuwegung übel einen Doch zu schaffenden Weg über die
Pappelallee und dann durch den Wald (Eigentum der Stadt Eberswalde) zum crundstück ,,Bellodrom,.
erfolgen soll. Für die noch zu errichtende Zuwegung über die Pappelallee und dann durch den Wald
würden Frau Dr. Nicodem emeut nicht unerhebliche Kosten entstehen. Daher hatten der
Unterzeichnende und Frau Dr. Nicodem bei einem Gespräch mit Frau Fellner um Zustimmung der
Stadt Eberswalde geworben, dass die eiqentlich nur als Rettunqsweg qedachte Zuweeuns. die
Verlängerunq von der Thomas-Mann-Straße aus. auch für dieNutzung der Besucher des ..Bellodroms,,
frei eeeeben wird. Dann ktinnte sich lrau Dr. Nicodem die Erichtung einer Zufahl über die
Pappelallee ersparen. Sämtlicher Verkehr zum ,ßellodrom" könnte dann über die Verlängerung der
Thomas-Mann-Shaße erfolgen. Dies wäre eine erhebliche Erleichterung. Insoweit w?iren darn auch
die An- und Abfahrten mit Kraftfahrzeugen zum Hundetreff ausrcichend rechtlich gesichert. Die vom
Landesbetrieb Forst Brandenburg bemängelte Zuwegung über die Privatstraße des Flugplatzes Finow
und einen angeblich nicht öffentlich ff.ir den Kraftfahrzeugverkehr gesperrten Waldweg rr:ire dann
nicht mehr notwendig.

Für das weitere Genehmigungsverfahren zeigt sich, dass noch einige Arbeit vor uns liegt. So muss u.a.
eine Ausnahmegenehmigung gem. § 52 Abs. I Wasserhaushaltsgesetz (WHG) eneicht werden, da die
Teilfläche ,,Bellodrom" ja in der Schutzzone III A des Wasserschutzgebietes Eberswalde (Finow) liegt
(Seit§ 43, lfd. Nr 21.7). Die zustZindigen Behörden werden besonders auffolgendes achtenl

Erhalt des vorhandenen Baumbestandes innerhalb des eingeäunten Areals,
Bearbeituns der erforderlichen Waldumwandlungssenehmieung für die Einzäununq uod
Nutzune des Areals als Hundetreff..Bellodrom,, qemäß Lwaldc.
Beachtung der Bestimmungen der Schutzzone III A des Wasseßchutzgebietes Eberswalde
(Finow) und Beantragung einer Befieiung gemäß § 52 Abs. 1 Wasserhaushaltsgeseiz (WHG)
im Zuge der 'Waldumwandlung,

Klärung der erforderlichen Erschließung des Areals hinsichtlich der notwendigen Medien
(Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Strom, Telekommunikation),

- Klzirune und rechtliche Sicherunq der verkehrlichen Erschließups (Zu- und Abfahrtsverkehr.
ruhender Verkehr').

- Erfassung und Bewertung der Beeinträchtigungen des Vorhabens für den Biotop- und
Artenschutz,

- Beachtung immissiollsschutzr€chtlicher Belange zum Schutz der angrenzenden
Wohnbebauung durch Einschänkung der Nutzungszeit Regelung des Zu- und
Abgangsverkehrs und Beschränkung der Lichtemissionen, Vezicht auf bauliche Anlagen zur
Unterbringung ftir Hunde
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Die unterstrichenen Punkte dürften dabei die gößten Baustellen sein, weil wir aus der Vergangenheit
wissen, das insbesondere der Landesbetrieb Forst Brandenburg nicht sehr für die Ideen von Fmu Dr.
Nicodem zugänglich ist. Es wäre daher begrüßenswet, wenn hierzu eine weitere Untersti.itzxng
möglich wäre.

Mit fr eundlichen C,rüßen

4tn
Thomas/Greulich
Rechtsanwalt
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